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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Der Bundesrat genehmigte die Richtpläne der Kantone Waadt, Glarus und Basel-
Landschaft, womit zwei Jahre nach Ablauf der mehrmals verlängerten Frist noch immer
diejenigen von vier Kantonen (Genf, Jura, St. Gallen, Tessin) ausstehen, während
derjenige von Freiburg zwar eingereicht, aber noch nicht genehmigt ist. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.10.1989
CHRISTIAN MOSER

Ende Januar respektive Ende April 2020 hob der Bundesrat den im Vorjahr verhängten
Einzonungsstopp für die Kantone Schwyz und Genf auf, da diese unterdessen die
Mehrwertabgabe eingeführt hatten. Nachdem der Einzonungsstopp im Vorjahr bereits
für zwei weitere Kantone aufgehoben worden war, verbleibt er nur noch für den Kanton
Zürich, da dieser die Frist zur Einführung der Mehrwertabgabe hatte verstreichen
lassen. 
Im Juni desselben Jahres genehmigte der Bundesrat ferner den Teil «Siedlung» des
Obwaldner Richtplans. Gemäss einer eigenen Berechnungsgrundlage lastet der Kanton
die bestehenden Bauzonen in 15 Jahren zu 102.4 Prozent aus, wobei es starke
Unterschiede zwischen den Gemeinden gibt; zwei der sieben Gemeinden weisen
überdimensionierte Bauzonen auf. Der Bundesrat belegte den Kanton mit der Auflage,
die für eine Rückzonung geeigneten Flächen vor Überbauung zu schützen. Da konkrete
Vorgaben für die Arbeitszonen im Richtplan noch fehlten, hielt der Bundesrat den
Kanton dazu an, dem ARE bis zur Genehmigung entsprechender Bestimmungen
Entscheide zur Einzonung neuer Arbeitszonen vorzulegen. Da der Kanton unter
Vorbehalt der aufgeführten Aufträge die Anforderungen des revidierten
Raumplanungsgesetzes erfüllte, hob der Bundesrat den seit Mai 2019 geltenden
Einzonungsstopp wegen Verpassens der Frist zur Genehmigung der Richtplananpassung
auf. Nach wie vor ausstehend war zu diesem Zeitpunkt die Genehmigung der Richtpläne
der Kantone Glarus und Tessin. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 24.06.2020
MARLÈNE GERBER

Anfangs Dezember 2021 gab der Bundesrat bekannt, dass er den total überarbeiteten
Richtplan des Kantons Glarus genehmige – allerdings nicht ohne Vorbehalte. So
verlangte er vom Kanton Glarus beispielsweise, dass er innerhalb der nächsten drei
Jahre Bauzonen auszont, da sonst die Auslastung seiner Bauzonen in den nächsten 15
Jahren voraussichtlich weniger als 100 Prozent betragen würde. Auch bei der
Festlegung des Siedlungsgebietes sowie bei der Bezeichnung aller für die Nutzung von
Windenergie und Wasserkraft geeigneten Gebiete müsse der Kanton Glarus
nachbessern. Mit den vom ARE geforderten Änderungen und Vorbehalten werde Glarus
die Anforderungen an das 2013 revidierte RPG erfüllen, so der Bundesrat. Folglich
beschloss die Regierung, den seit Mai 2019 für den Kanton Glarus geltenden
Einzonungsstopp aufzuheben. Ausstehend sind nun einzig noch die Ergebnisse des
Prüfungs- und Genehmigungsverfahrens zu den Themen Verkehr und Tourismus.
Beschlüsse zu diesen Themen waren vom Kantonsrat erst später gefasst worden,
weshalb diese Teile des Richtplanes in einem separaten Verfahren geprüft wurden. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 03.12.2021
ELIA HEER

1) NZZ, 12.5. und 20.10.89; Bund, 24.8.89;
2) Medienmitteilung BR, UVEK, ARE vom 24.6.20; Medienmitteilung BR, UVEK, ARE vom 29.4.20; Medienmitteilung UVEK,
ARE, BR vom 29.1.20
3) Medienmitteilung des ARE vom 3.12.21
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